
 
 
 
 

Vergabe von Bundes-Sportfördermittel für den Sportstättenbau an Vereine 
 

INTERNE RICHTLINIEN des NÖFV 
Gültig ab 1.1.2017 

 
 

1. Die Mitglieder des NÖ-Fußballverbandes haben die Möglichkeit, bei Bedarf um 
Fördermittel gem. §13.(2) BSFG 2013 anzusuchen. Über eine mögliche Zuteilung 
entscheidet der Vorstand des NÖFV über Vorschlag des Finanzreferates nach 
Maßgabe der vorhandenen Mittel. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht 
nicht! 
 

2. Antragstelle 
NÖ-Fußballverband 
zH Gabriele Hochmayr 
Bimbo Binder-Promenade 1 
3100 St. Pölten 
 

3. Voraussetzungen für den Erhalt einer Förderung 
Der Verein muss Eigentümer oder Pächter (Pachtdauer beim Ansuchen noch 
mind. für 10 Jahre) des Grundstückes sein, auf dem die Sportanlage errichtet 
werden soll oder besteht. 
Die Investitionssumme des zu fördernden Projektes muss mindestens € 5.000,-- 
betragen! 
 

4. Folgende Unterlagen sind beim Ansuchen vorzulegen: 
-) Vollständig ausgefülltes Antragsformular  
-) Pacht- oder Mietvertrag 
-) Kostenaufstellung mit detaillierten Kostenvoranschlägen (Eigenleistungen 
dürfen im Finanzplan berücksichtigt werden) 
 

5. Vergabe 
Die Vergabe der Fördermittel erfolgt grundsätzlich zwei Mal pro Jahr (Frühjahr 
und Herbst), abhängig von den Sitzungen des Finanzreferates und Vorstandes. 
 

6. Abrechnung 
Für die Abrechnung müssen die Richtlinien für die Gewährung und Abrechnung 
von Förderungen gem. §§ 7 bis 19 des BSFG 2013 vollinhaltlich berücksichtigt 
und eingehalten werden. 
Der Leistungszeitraum hat grundsätzlich im Förderungszeitraum zu liegen 
(d.h. die bewilligte Subvention MUSS im Kalenderjahr der Vergabe abgerechnet 
werden) 
 
 
 
 



 
Bei Abrechnung vorzulegen:  -) Rechnungsaufstellung des gesamten Projektes 
 

-) Detaillierte (nicht pauschalierte) 
ORIGINALrechnungen mit Vereinsstempel und 
satzungsmäßiger Unterschrift 
 
-) Nachweis Zahlungsfluss, 
ORIGINALeinzahlungsbeleg UND Kopie des 
Kontoauszuges! 
ACHTUNG! Die vorgelegten Originalrechnungen 
und Zahlungsbestätigungen müssen mind. 60 % 
der Gesamtinvestitionskosten betragen 
ansonsten die zugesagte Fördersumme potentiell 
gekürzt wird!! 
 
-) Rückzahlungserklärung (Vorlage wird mit 
Förderzugsage übermittelt) 

 
7. Rückerstattungspflicht 

Bei Ausscheiden aus dem Verband bzw. bei nicht widmungsgemäßer 
Verwendung der Fördermittel lt. BSFG 2013 behält sich der NÖFV die 
Rückforderung der bewilligten Förderung vor 

 
 

     


